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Jagdschiess – Reglement 
 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1  Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Vereins- und Neumitglieder, welche die Beitrittserklärung 

unterschrieben haben und gegenüber dem Verein den Verpflichtungen nachgekommen 

sind. Ausgenommen hierfür Art. 13 Collani-Cup. 

 

Art. 2  Waffen und Hilfsmittel 

Es dürfen nur Waffen geführt werden, die auf der Bündnerjagd zugelassen sind. Für das 

Wurftaubenschiessen sind Spezialflinten zugelassen. Ausgenommen hierfür Art. 13 Collani-

Cup. 

 

Die üblichen Sicherheitsbestimmungen (Stutzer geöffneter Verschluss, Flinte gebrochen) 

sind einzuhalten. 

 

Der Match-Riemen (Schlauf-Riemen) und der Handstop sind bei sämtlichen Jagdschiessen 

verboten. Erlaubt ist der normale Tragriemen, wenn er vorne und hinten an der Waffe 

festgemacht ist. Die Hakenkappe und die verstellbare Kolbenkappe sind bei Jagdschiessen 

nicht zulässig. 

 

Schiessjacken und Jacken, welche vergleichbare Vorteile verschaffen, Schiessmützen 

(Mützen mit seitlichem Sichtblender) sind nicht zulässig. 

 

Beim Flintenschiessen ist der Tragriemen zu entfernen. 

 

Art. 3  Munition 

Die Munition kann beim Veranstalter bezogen werden. Eigenmunition wird nicht 

verrechnet. 

Für die Niederjagd sind vorgeschrieben: 

 

- Schrotgrösse 3.5 mm (Nr. 3) max. 36 Gramm für den Hasen  

- Schrotgrösse 2.5 mm (Nr. 7) max. 28 Gramm für die Wurftauben (Stahlschrot) 
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Art. 4  Beschwerden 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Jagdschiess-Reglements und des 

Schiessplanes werden von der Schiesskommission behandelt und endgültig entschieden. 

 

Art. 5  Versicherungen 

Für jeden Schützen ist die Haftpflichtversicherung obligatorisch. Auf Verlangen ist der 

Standaufsicht oder Schiesskommission ein Versicherungsnachweis vorzulegen. 

 

Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung für Sach- oder Personenschäden ab. 
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Hoch- und Niederjagdstich 

Art. 6  Hochjagdstich 

Doppel     je 1 Passe Reh und Gams 

Stellung    Sitzend/kniend frei oder angestrichen 

     Stehend angestrichen 

Schusszahl    5 Schuss je Passe 

Auszeichnung    Ab 45 Punkten im Doppel Reh,  

Ab 430 Punkten im Doppel Gams 

 

Die Scheibe beim Gams ist eine 100 Einteilung. Deshalb wird das Gamsresultat bei der 

Rangierung durch 10 geteilt. 

 

Begonnene Stichpassen dürfen nicht unterbrochen werden. Auf falsche Scheiben 

geschossene Schüsse werden als Nullen eingetragen. Dem auf dieser Scheibe 

schiessenden Schützen wird der bessere Schuss gutgeschrieben. 

 

Art. 7  Niederjagdstich 

Doppel     je 1 Passe Hase und Wurftaube 

Dublieren    bei Wurftaube gestattet 

Voranschlag    bei Wurftaube gestattet 

Stellung    stehend frei 

Schusszahl    10 Schuss je Passe 

 

Hasen abwechslungsweise nach rechts und nach links laufend. Jeder Schütze löst den 

Hasen selbst aus. 

 

Auszeichnung  Hase  Ab 42 Punkten im Doppel 

     Vordere Klappe =  3 Punkte 

     Mittlere Klappe =  2 Punkte 

     Hintere Klappe =  1 Punkt 

 

   Taube:  Ab 21 Punkten im Doppel 

     (Treffer    =   3 Punkte) 

 

Für den Niederjagd-Meister werden die Punkte vom Hasen in der Rangierung durch 2 

geteilt, also maximal 30 Punkte. 

 

Begonnene Stichpassen dürfen nicht unterbrochen werden. Auf falsche Scheiben 

geschossene Schüsse werden als Nullen eingetragen. Dem auf dieser Scheibe 

schiessenden Schützen wird der bessere Schuss gutgeschrieben. 
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Auszeichnungen 

Art. 8  Allgemeines 

Die Auszeichnung wird nur einmal vergeben, entweder die Einfache oder die Goldene. Die 

Goldauszeichnung kann erreicht werden, wenn 2 Kranz-Resultate im Doppel auf Gams, 

Reh, Hase oder Tontaube erzielt wurde. 

 

Art. 9  Hochjagd – Meister (Gams und Reh) 

Für die Bestimmung des Wanderpreis-Gewinners zählt: 

a) die höchste Punktzahl der 2 Doppel 

b) Anzahl Mouchen 

c) Bester Treffer in 100er Wertung Gams 

d) Das Alter 

 

Die max. Punktzahl beträgt 100 Punkte. 

Der Wanderpreis geht nach 3-maligem Gewinn in den Besitz des Siegers über. Der 

Wanderpreis-Gewinner erhält zusätzlich eine Erinnerungsgabe (z.B. Zinnbecher). Der 

Gewinner des Wanderpreises verpflichtet sich, diesen bis spätestens einen Monat vor dem 

nächsten Vereinsschiessen unaufgefordert und graviert, in einwandfreiem Zustand dem 

Vereinspräsidenten zuzustellen. 

 

Art. 10  Niederjagd – Meister (Hase und Taube) 

Für die Bestimmung des Wanderpreis-Gewinners zählt: 

a) die höchste Punktzahl der 2 Doppel 

b) das bessere Resultat im Doppel Hase 

c) Das Alter 

 

Die max. Punktzahl beträgt 60 Punkte. 

Der Wanderpreis geht nach 3-maligem Gewinn in den Besitz des Siegers über. Der 

Wanderpreis-Gewinner erhält zusätzlich eine Erinnerungsgabe (z.B. Zinnbecher). Der 

Gewinner des Wanderpreises verpflichtet sich, diesen bis spätestens einen Monat vor dem 

nächsten Vereinsschiessen unaufgefordert und graviert, in einwandfreiem Zustand dem 

Vereinspräsidenten zuzustellen. 
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Art. 11  Jagd - Meister 

Hierfür zählen folgende Resultate aus den Stichen Hoch- und Niederjagd: 

  - Doppel Gams     max. 50 Punkte 

  - Doppel Reh      max. 50 Punkte 

  - Doppel Taube     max. 30 Punkte 

  - Doppel Hase     max. 60 Punkte 

 

Die max. Punktzahl beträgt 190 Punkte. 

 

Für die Bestimmung des Jagd-Meisters zählt: 

a) die höchste Punktzahl der 4 Doppel  

b) besseres Doppel Gams 

c) besseres Doppel Hase 

d) Anzahl Mouchen 

e) Bester Treffer in 100er Wertung Gams 

f) Das Alter 

 

Der Jagd-Meister erhält einen Zinnbecher und zusätzlich einen Preis. 

Der Wanderpreis geht nach 3-maligem Gewinn in den Besitz des Siegers über. Der 

Wanderpreis-Gewinner erhält zusätzlich eine Erinnerungsgabe (z.B. Zinnbecher). Der 

Gewinner des Wanderpreises verpflichtet sich, diesen bis spätestens einen Monat vor dem 

nächsten Vereinsschiessen unaufgefordert und graviert, in einwandfreiem Zustand dem 

Vereinspräsidenten zuzustellen. 

 

Art. 12  Glücks-Stich-Meister 

Dieser Glücks-Stich ändert von Jahr zu Jahr. Die Regeln und Details werden vor 

Schiessbeginn von der Schiesskommission festgelegt, nicht aber bekannt gegeben. Der 

Stich kostet CHF 5.00. Das Resultat wird aus einzelnen Schüssen der Hoch- und 

Niederjagdstiche ermittelt. Der Glücks-Stich-Meister erhält eine Naturalgabe.  
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Collani-Cup 

Art. 13  Collani-Cup Stich 

Der Collani-Cup darf nur mit Jagdwaffen geschossen werden. Hilfsmittel wie Schiessbrillen, 

Handschuhe, Schiessjacken, Knierollen etc. dürfen nicht eingesetzt werden. Die Munition 

muss mindestens vom Kaliber .222 (5,6mm) sein. Probeschüsse sind nicht erlaubt. Der 

Collani-Cup darf anschliessend an einen anderen Stich geschossen werden. Es wird kein 

Nachdoppel zugelassen. In Streitfällen entscheidet die zuständige Schiesskommission. 

Zugelassen sind alle Vereinsmitglieder vom Verein Jagd + Bündnerheimat und der 

Jagdschützen Pfannenstil. 

 

Collani-Cup Programm: 

- Keine Probeschüsse 

- 2 Schuss auf Gams 100m sitzend angestrichen 100er Wertung  20 Punkte 

- 2 Schuss auf Reh stehend angestrichen 10er Wertung   20 Punkte 

- 2 Schuss auf Gams kniend angestrichen 100er Wertung   20 Punkte 

- 2 Schuss auf Reh sitzend frei 10er Wertung     20 Punkte 

Die maximale Punktzahl beträgt:       80 Punkte 

 

Die Scheibe beim Gams ist eine 100 Einteilung. Deshalb wird das Gamsresultat bei der 

Rangierung durch 10 geteilt. 

 

Die begonnene Stichpasse darf nicht unterbrochen werden. Auf falsche Scheiben 

geschossene Schüsse werden als Nullen eingetragen. Dem auf dieser Scheibe 

schiessenden Schützen wird der bessere Schuss gutgeschrieben. 

 

Art. 14  Collani-Cup Auszeichnung 

Es wird ein ewiger Wanderpreis abgegeben. Der Wanderpreis-Gewinner erhält zusätzlich 

eine Erinnerungsgabe. Die Schützen auf den Rängen 2-5 erhalten Naturalgaben. 

 

Rangierung: 

Bei Punktgleichheit von 2 oder mehreren Schützen entscheidet: 

a) Anzahl Mouchen 

b) Das höhere Resultat von Reh stehend angestrichen  

c) Das höhere Resultat von Gams kniend angestrichen 

d) Alter 

 

Der Gewinner des Wanderpreises verpflichtet sich, diesen bis spätestens einen Monat vor 

dem nächsten Vereinsschiessen unaufgefordert und graviert, in einwandfreiem Zustand 

dem Vereinspräsidenten zuzustellen. 
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Schlussbestimmungen 

Art. 15  Schluss-Bestimmungen 

Dieses Reglement ist für alle Teilnehmer verbindlich. Den Weisungen der Aufsichtsorgane 

und der Schiesskommission ist Folge zu leisten. 

 

Das Jagdschiess-Reglement wurde dem Jagdschiess-Reglement des BKPJV angeglichen. 

 

Dieses Reglement tritt am 8. Februar 2008 in Kraft und ersetzt alle vorhergehenden 

Schiess-Reglemente des Verein Jagd + Bündnerheimat. 

 

 

Im Februar 2008     

 

 

 

 

...................................   ................................... 

Aktuar Andri Huber    Präsident Marco Derungs 


